
Die untenstehendeStimmrechtsbescheinigung wird durch das Referendumskomitee eingeholt.
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit,dass obenstehende (Anzahl) Unterzeichnerinnen undUnterzeichner des Referendums in eidgenössischen Angelegenheiten
stimmberechtigtsind und ihrepolitischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständigeAmtsperson (eigenhändige Unterschrift undamtliche Eigenschaft) Amtsstempel

Ort Datum

Eigenhändige
Unterschrift

Amtliche
Eigenschaft

Senden Sie diese Liste teilweise oder vollständigausgefülltsofort– spätestens bis am 11.01.2021– an:
Referendum NEIN zurPräventivstrafe, c/oJ GLP Schweiz, Monbĳoustrasse 30,3011Bern

PLZ: Politische Gemeinde: Kanton:
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Nr. Name und Vorname
(eigenhändig undmöglichstin Blockschrift)

Geburtsdatum
(Tag/Monat/Jahr)

Adresse
(Strasse undHausnummer)

Eigenhändige Unterschrift
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2.

3.
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7.

8.

9.

10.

Ablauf der Referendumsfrist: 14.01.2021

RECHTSSTAATABWÜRGEN?
NEIN ZUMTERRORGESETZ!
Im Bundesblatt veröffentlicht am 06.10.2020

Referendum gegen das Bundesgesetz vom 25. September über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismusvom 25. September 2020.Die
unterzeichnenden stimmberechtigtenBürgerinnen und Bürger verlangen, gestütztauf Art. 141der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17.
Dezember 1976über die politischen Rechte, Art. 59a-66,dass das Bundesgesetz vom 25.September 2020über polizeilicheMassnahmen zurBekämpfung
von Terrorismus der Volksabstimmung unterbreitet werde.

Auf dieser Liste können nurStimmberechtigteunterzeichnen, die inder genannten politischenGemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberech-
tigtsind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen,mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht
oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlungfür ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungs-
weise nach Art. 282des Strafgesetzbuches.


